
Preisblatt 2. Quartal 2024 Q2 2024 

01.04.2024 2 Q2 2024 
629 Q2 2024

1     Jahresgrundpreise (GPS)

Mindestauskühlung* Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
Preisän-
derungs-

faktor

∆T 55K
Euro je l/h 6,934 8,251 6,142 7,309 5,352 6,369

∆T 65K
Euro je l/h 8,194 9,751 7,259 8,638 6,324 7,526

∆T 85K
Euro je l/h 10,716 12,752 9,493 11,297 8,271 9,842

∆T 90K
Euro je l/h 11,347 13,503 10,052 11,962 8,759 10,423

umger. auf Basis ∆T 90K
Euro je kW 108,41 129,01 96,04 114,29 83,68 99,58

2     Verbrauchsbezogene Preise Klassik Plus (SK)
Einheit Netto Brutto

Arbeitspreis (APSK) Cent je kWh 9,293 11,059

Trinkwarmwasserpreis (TPSK) Cent je kWh 12,220 14,542

3     Einmaliger Beitrag (gemäß §§ 9 und 10 AVBFernwärmeV)

Baukostenzuschuss

4     Preise für sonstige Leistungen
Einheit Netto Brutto

Heizwasserverlust Euro je m3 8,18 9,73
Pauschale für die 
Leistungseinstellung Euro 200,00 238,00

jede weitere Abrechnung Euro 75,00 89,25

5     Umsatzsteuer
In den vorgenannten Bruttopreisen dieses Preisblattes ist die Umsatzsteuer enthalten. Sie beträgt zurzeit 19 %.
Die Rechnungslegung erfolgt auf Basis der Nettopreise zuzüglich der geltenden Umsatzsteuer.
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gültig für Vertragsabschlüsse ab dem 01.10.2020, die auf den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vattenfall Wärme 
Berlin AG (Produkte Stadtwärme Klassik Plus), Stand 01.10.2020 (oder später), basieren 

die ersten 2.400 l/h

die ersten 4.000 l/h weitere 9.000 l/h

(GPFS)

alle weiteren ab 13.001 l/h

die ersten 3.400 l/h weitere 7.600 l/h alle weiteren ab 11.001 l/h

alle weiteren ab 828 kW

1,0914weitere 5.800 l/h alle weiteren ab 8.401 l/h

* Lt. den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) geforderte Mindestauskühlung des Teilnetzes, aus dem das
Objekt versorgt wird.

die ersten 251 kW weitere 576 kW

alle weiteren ab 7.901 l/h

die ersten 2.600 l/h

weitere 5.500 l/h

2,0376(TPFSK)

(APFSK) 2,2741

Preisänderungsfaktoren

Der Anschlussnehmer erstattet der Vattenfall Wärme Berlin AG die Kosten für die Erstellung bzw. für die Veränderung des 
Hausanschlusses. Die Kosten können pauschal berechnet werden.

= Wärmeleistung in kW
= Heizwasservolumendurchfluss in l/h
= Mindestauskühlung in K

Auf Grundlage der vereinbarten Wärmeleistung, errechnet aus dem Heizwasservolumendurchflusses (in kW umgerechnet) 
und der Mindestauskühlung, wird der Baukostenzuschuss von 60,83 Euro/kW (51,12 Euro/kW netto) erhoben, sofern keine 
davon abweichende Individualvereinbarung getroffen wird. Die Wärmeleistung berechnet sich wie folgt:

Hausanschlusskostenbeitrag

1.000 / 1,163ΔTHWDΦ ××=
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